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Rechtssatz 

Die Zuteilungsregel des Art 10 Abs 1 DBAbk BRD 1955 erfordert, anders als etwa Art 10 Abs 2 Z 1 dieses 
DBAbk, der das Besteuerungsrecht an Bezügen aus der gesetzlichen Sozialversicherung undifferenziert dem 
Kassenstaat beläßt, eine Qualifikation insofern, als die dort genannten Bezüge FÜR eine gegenwärtige oder 
frühere Dienstleistung oder Arbeitsleistung gewährt werden müssen. Damit wird ein Gegenleistungsverhältnis 
angesprochen, und soll die erwähnte Zuteilungsregel offenbar nur jene Fälle (zB eines ehemaligen 
Kammerbediensteten) umfassen, in denen die Bezüge für eine den Körperschaften geleistete gegenwärtige oder 
frühere Dienstleistung oder Arbeitsleistung gewährt werden (Hinweis dazu, daß Art 10 Abs 1 DBAbk BRD 1955 
im Prinzip dem Art 19 der OECD-MusterAbk - sic: 

"...für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste..." - entspricht, 
Philipp/Loukota/Jirousek, Internationales Steuerrecht, Anm 1 zu Art 10 DBAbk BRD iVm Z 19 Rz 1). Da die 
gegenständlichen Kammerpensionen (Ins Ausland bezahlte Pensionen ehemaliger Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammer) als Einkünfte von den im Art 10 Abs 1 DBAbk BRD 1955 bezeichneten Personen auch 
ansonsten im DBAbk BRD 1955 nicht ausdrücklich erwähnt werden, kommt das Besteuerungsrecht an diesen 
Einkünften nach der Generalklausel des Art 13 Abs 1 DBAbk BRD 1955 dem Wohnsitzstaat Deutschland zu. 


